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Motion  von Leo Lorenzo Fosco (CVP, Zürich) 
 betreffend Regelung der Psychotherapeutischen Tätigkeit 
________________________________________________________________________ 
 
 
Der Regierungsrat wird ersucht, eine Vorlage zur dahingehenden Änderung des Gesund-
heitsgesetzes vorzulegen, dass unter bestimmten Voraussetzungen Bewerberinnen und 
Bewerbern ohne eidgenössisches Arztdiplom die Bewilligung zur selbständigen Psychothe-
rapeutischen Tätigkeit erteilt werden kann. 
 
 
  Leo Lorenzo Fosco 
 
 
 
Begründung: 
 
Sowohl für die Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten wie auch für deren Patien-
tinnen und Patienten ist der heutige ungeregelte Zustand in hohem Masse unbefriedigend. In 
der Volksabstimmung vom 25.4.1982 wurde die Teilrevision des Gesundheitsgesetzes 
aufgrund der damaligen Vorlage 2341 abgelehnt. Die schon damals längst fällige Regelung 
der psychotherapeutischen Tätigkeit durch das Gesundheitsgesetz wurde damals ein Opfer 
der sehr umstrittenen und gleichzeitig in der Vorlage und Gesetzesrevision enthaltenen 
Selbstdispensation der Ärzte. Die damals in der Vorlage 2341a formulierte Fassung eines  
§ 19a könnte von der Regierung zur Grundlage einer neuen Gesetzesvorlage gemacht wer-
den. 


